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polizeilicher Verwarnung und Beschlagnahme von Druckschriften in seiner 
Buchhandlung fortgefahren, unbesehen die französische Litteratur zu vertreiben, 
die ihm von Paris zugeleitet wurde, worunter ausgesprochen chauvinistisch
französische und deutschfeindliche Publikationen, wie das bekannte illustrierte 
Buch des Karikaturisten Hansi: «Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants 
d’Alsace et de France par l’oncle Hansi».

Die Tendenz der von «Hansi» recte Waltz ausgehenden Litteratur und seiner 
Karikaturen musste dem Buchhändler bekannt sein, da schon die vor einigen 
Jahren herausgegebenen «Vogesenwanderungen» des gleichen Autors Aufsehen 
erregt hatten.

Unter diesen Umständen fällt die Verantwortung für sein Verhalten auf den 
Gesuchsteller zurück. Herr Zimmermann, Unterstaatssekretär im Auswärtigen 
Amt, hat sich Herrn Minister de Claparède gegenüber folgendermassen geäus- 
sert: «Die Verhältnisse in Elsass-Lothringen seien infolge der sich immer stei
gernden französischen Agitation sehr schwierig geworden und erfordern eine 
weniger milde Behandlung als bisher.» Das Recht der Ausweisung von Auslän
dern aus Gründen der innern oder äussern Sicherheit des Staates behält sich 
jeder Staat, so auch die Schweiz vor; der Entscheid über die Frage, ob ein 
Ausweisungsgrund vorliege, wird stets vom ausweisenden Staate getroffen. Im 
vorliegenden Falle gesellt sich zu dem erwähnten Ausweisungsgrund aus Staats
interesse der weitere Grund der andauernden Nichtbefolgung von Polizeiverord
nungen.

In Erwägung dieser Umstände wird beschlossen:
1. Dieser Angelegenheit wird keine weitere Folge gegeben.
2. Der Presse ist vom Sachverhalt eine entsprechende Mitteilung zu machen.
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3687. Schiedsvertrag mit San Domingo

Politisches Departement. Antrag vom 14. Juli 1913

Der Minister-Resident von San Domingo hat durch eine Note an das Politische 
Departement vom 15. Juni laufenden Jahres den Abschluss eines Schiedsvertra- 
ges zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der dominikanischen 
Republik beantragt. Der Note lag ein Entwurf bei, der aber in gegenseitigem 
Einverständnis in das vorgelegte Projekt umgewandelt worden ist.

Wenn nun auch die Beziehungen der Schweiz zur dominikanischen Republik 
keine ausgedehnten sind, so kann doch dann und wann ein Fall Vorkommen, der 
sich zur Schlichtung durch ein Schiedsgericht eignet; hat die Schweiz ein schieds-

1. Abwesend: Müller, Forrer und Schulthess.
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gerichtliches Urteil in Händen, so ist ihre Stellung gegenüber der Schwesterrepu
blik eine stärkere, als wenn sie sich nur auf ihr gutes Recht berufen muss. Über 
direkte Exekutionsmittel verfügt die Schweiz im einen wie im ändern Fall 
allerdings nicht, da die dominikanischen Interessen in der Schweiz keine namhaf
ten sein können, und sie wird, nach wie vor, in letzter Instanz eventuell auf die 
Mithülfe eines über Seestreitkräfte verfügenden Staates, der ihr diese Mithülfe 
übrigens verweigern kann, angewiesen sein. Immerhin darf gerade in solchen 
Fällen der Wert eines moralischen Druckes nicht unterschätzt werden. Es kann 
daher im Prinzip der Abschluss eines solchen Schiedsvertrages gerechtfertigt 
erscheinen.

Der vom Politischen Departement vorgelegte Entwurf ist im grossen und 
ganzen dem Vertrage mit den Vereinigten Staaten nachgebildet, doch insofern 
einfacher, als die parlamentarische Sanktion nicht für jeden dem Schiedsgerichte 
vorzulegenden Fall in Aussicht genommen ist.

Die Dauer des Vertrages ist auf 10 Jahre festgesetzt; wird er nicht im Jahr 
vorher gekündet, so bleibt er weitere 5 Jahre in Kraft und so fort, und kann 
jeweilen 1 Jahr vor Ablauf der fünfjährigen Geltungsdauer gekündet werden.

Es wird beschlossen:
1. Der Vorsteher des Politischen Departements wird ermächtigt, mit dem 

dominikanischen Minister-Residenten einen Schiedsvertrag, unter Ratifikations
vorbehalt, nach dem vorgelegten Entwürfe zu unterzeichnen.

2. Die Bundeskanzlei wird beauftragt, die beiden Originale des Schiedsvertra
ges (unter Beobachtung des Alternats und Nebeneinanderstellung des französi
schen und spanischen Textes) auszufertigen und dem Politischen Departement 
mit der Vollmacht zuzustellen2.

2. A m  gleichen Tag beschloss der Bundesrat: Das Politische Departement wird ermächtigt, in 
Verbindung mit dem Justiz- und Polizeidepartement und dem Handelsdepartement mit dem Mini
ster-Residenten von San Domingo in Verhandlungen betreffend den Abschluss eines Konsularver- 
trages beziehungsweise eines Konsular-, Niederlassungs- und Handelsvertrages einzutreten. 
Protokollauszug ans Politische Departement, unter Rückschluss der Beilagen, zum Vollzug, an das 
Justiz- und Polizeidepartement und an das Handelsdepartement zur Kenntnis (E 1004 1/253).
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller, 
an den schweizerischen Handelsagenten in Shanghai, M. Winteler

Konzept
S handschriftlich Bern, 28. Juli 1913

Das Handelsdepartement hat uns Ihr Schreiben an dasselbe vom 26. Juni 
abhin1 als in den Geschäftskreis unseres Departementes gehörend überwiesen.

1. E 2001 (A), Archiv-Nr. 1350.
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